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RESOLUTION 66/30

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 2. Dezember 2011,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/66/412,
Ziff. 70)71.

66/30. Zusammenhang zwischen Abrüstung und
Entwicklung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis darauf, dass in der Charta der Vereinten
Nationen vorgesehen ist, den Weltfrieden und die internatio-
nale Sicherheit herzustellen und zu wahren, indem von den
menschlichen und wirtschaftlichen Hilfsquellen der Welt
möglichst wenig für Rüstungszwecke abgezweigt wird,

sowie unter Hinweis auf die Bestimmungen des
Schlussdokuments der zehnten Sondertagung der Generalver-
sammlung betreffend den Zusammenhang zwischen Abrüs-
tung und Entwicklung72 und auf die Verabschiedung des
Schlussdokuments der Internationalen Konferenz über den
Zusammenhang zwischen Abrüstung und Entwicklung73 am
11. September 1987,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolutionen 49/75 J vom
15. Dezember 1994, 50/70 G vom 12. Dezember 1995,
51/45 D vom 10. Dezember 1996, 52/38 D vom 9. Dezember
1997, 53/77 K vom 4. Dezember 1998, 54/54 T vom 1. De-
zember 1999, 55/33 L vom 20. November 2000, 56/24 E vom
29. November 2001, 57/65 vom 22. November 2002, 59/78
vom 3. Dezember 2004, 60/61 vom 8. Dezember 2005, 61/64

76, und
der vom 23. bis 27. Mai 2011 in Bali (Indonesien) abgehalte-

nen sechzehnten Ministerkonferenz und Gedenktagung der
Bewegung der nichtgebundenen Länder77,

in Anbetracht der Veränderungen in den internationalen
Beziehungen, die seit der Verabschiedung des Schlussdoku-
ments der Internationalen Konferenz über den Zusammen-
hang zwischen Abrüstung und Entwicklung am 11. Septem-
ber 1987 stattgefunden haben, einschließlich der in den letz-
ten zehn Jahren herausgebildeten Entwicklungsagenda,

eingedenk der neuen Herausforderungen für die interna-
tionale Gemeinschaft auf dem Gebiet der Entwicklung, der
Armutsbekämpfung und der Beseitigung der Krankheiten,
von denen die Menschheit heimgesucht wird,

unter Betonung der Bedeutung, die der Symbiose zwi-
schen Abrüstung und Entwicklung zukommt, sowie der wich-
tigen Funktion der Sicherheit in diesem Zusammenhang und
besorgt über die weltweite Zunahme der Militärausgaben, die
stattdessen für die Entwicklung eingesetzt werden könnten,

unter Hinweis auf den Bericht der Gruppe von Regie-
rungssachverständigen für den Zusammenhang zwischen Ab-
rüstung und Entwicklung78 und ihre Neubewertung dieser
wichtigen Frage im aktuellen internationalen Kontext,

eingedenk dessen, wie wichtig es ist, die Durchführung
des auf der Internationalen Konferenz von 1987 über den Zu-
sammenhang zwischen Abrüstung und Entwicklung verab-
schiedeten Aktionsprogramms73 weiterzuverfolgen,

1. betont
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Überprüfung der dabei erzielten Fortschritte im Jahr 2012 auf
den Beitrag zu verweisen, den die Abrüstung zu ihrer Errei-
chung leisten könnte, sowie größere Anstrengungen zu unter-
nehmen, um die Aktivitäten auf dem Gebiet der Abrüstung,
der humanitären Hilfe und der Entwicklung zu integrieren;

5. ermutigt die zuständigen regionalen und subregio-
nalen Organisationen und Institutionen, die nichtstaatlichen
Organisationen und die Forschungsinstitutionen, Fragen be-
treffend den Zusammenhang zwischen Abrüstung und Ent-
wicklung in ihre Programme aufzunehmen und dabei den Be-
richt der Gruppe von Regierungssachverständigen für den
Zusammenhang zwischen Abrüstung und Entwicklung78 zu
berücksichtigen;

6. erneuert ihre Einladung an die Mitgliedstaaten,
dem Generalsekretär Informationen über die Maßnahmen und
Anstrengungen vorzulegen, die dazu dienen, einen Teil der
durch die Durchführung der Abrüstungs- und Rüstungsbe-
grenzungsübereinkünfte frei gewordenen Ressourcen der
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung zu widmen, um
den sich ständig vergrößernden Abstand zwischen den ent-




